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Umweltrecht

Basisqualifikation


Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Möglich durch:

· Kündigung

· Tod des Arbeitnehmers

· Ablauf der Befristung eines Arbeitnehmers

· Aufhebungsvertrag
( Einigung beider Parteien über die Beendigung eines AV's

Nicht automatisch/Unverzüglich:

· Konkurs des Arbeitgebers

· Betriebsübergang/Verkauf (§613a BGB)

· Erreichen der Altersgrenze (Rente)

· Wehr-/Zivildienst (§2 ArbPlSchG)
· Tod des Arbeitgebers

· Bei Streik oder Aussperrung

Die Kündigung

(
einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung


Empfang = in den Macht-/Herrschaftsbereich des anderen so gelangen, daß der andere Kenntnis nehmen kann.

Form

Schriftform (§623 BGB)

( auch über Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag

Kündigungsformen

1. Ordentliche Kündigung
( Kündigung mit Kündigungsfrist

2. Fristlose Kündigung
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